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Eingangsbestätigung bei der Wahlstelle: 

 

 

 
Wahlvorschlag für die Jugendgemeinderatswahl vom 3. bis 7. Februar 2020 

(Einreichungsfrist: 10. Oktober bis 6. November 2019) 
 

1.1. Angaben zur Bewerberin / zum Bewerber: 

Vorname:  

Nachname:  

Geburtsdatum:  

Straße:  

PLZ:  Heilbronn Stadtteil:  

Telefonnummer:  

Email-Adresse:  

 

1.2. Themenschwerpunkt: (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

  Umweltfragen   Kultur, Freizeit und Sport 
      

  Jugendarbeit   Beruf und Ausbildung 
      

  Verkehr    

     Eigenes Schwerpunktthema 

 

1.3. Ich bin mit der Aufstellung als Bewerberin/Bewerber einverstanden. 

____________________  ____________________________________________________ 
Datum     Unterschrift Bewerber/in 
 Bitte wenden 
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2. Einverständniserklärung: 

Als Erziehungsberechtigte/r stimme ich der Kandidatur meiner Tochter/meines Sohnes zu. Die Zu-
stimmung umfasst auch die Veröffentlichung der Anschrift in den amtlichen Bekanntmachungen und 
auf dem Stimmzettel der Jugendgemeinderatswahl 2020. 

 

____________________  ____________________________________________________ 

Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

3. Unterstützungsunterschriften: 

Der Wahlvorschlag muss von 5 Wahlberechtigten unterstützt werden. 

Ich bin/werde im Jahr 2020 mindestens 14 Jahre alt bzw. bin im 8. Schuljahr, und am letzten Tag der 
Wahl (07.02.2020) noch nicht 18 Jahre alt. Mein Hauptwohnsitz ist Heilbronn. Ich unterstütze diesen 
Wahlvorschlag durch meine Unterschrift. Mit ist bekannt, dass ich nur einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen darf. 

 Vor- und Nachname Straße, PLZ Unterschrift 

1.    

  Heilbronn  

2.    

  Heilbronn  

3.    

  Heilbronn  

4.    

  Heilbronn  

5.    

  Heilbronn  

 

Für die mit der Unterstützungsunterschrift angegebenen Daten gilt:  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, die Mindestzahl von Unterstützungsun-
terschriften für Wahlvorschläge nach § 7 der Wahlordnung zum Jugendgemeinderat der Stadt Heil-
bronn nachzuweisen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung durch das Bürgeramt (Wahlen) ist  
Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 4 Landesdatenschutzgesetz.  


